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Müssen die Gießereien die von ihnen eingekauften Schrotte vorregistrieren?

Zur Sicherung der Verfügbarkeit und der weiteren Einsetzbarkeit von Schrotten, ist zu empfehlen, dass die Gießereien die Vorregistrierung des als Werkstoff eingekauften Schrottes selbst sicherstellen. 

Gemäß Art. 2.7 sind von der Registrierungspflicht solche Stoffe in Zubereitungen oder Erzeugnissen ausgenommen, die in der Gemeinschaft zurückgewonnen werden, wenn der aus dem Rückgewinnungsverfahren hervorgegangene Stoff mit dem Ausgangsstoff identisch ist und dieser bereits seinerseits registriert wurde. 

Während die Stoffidentität von Primär- und Sekundärmaterial im Falle der Schrotte nicht problematisch ist, stellt sich die zweite Voraussetzung für eine Registrierungsfreiheit, nämlich die bereits erfolgte Registrierung des Ausgangsstoffes als komplizierter dar. Da die REACH-Verordnung die Befreiung von der Registrierungspflicht an die bereits vorgenommene endgültige Registrierung knüpft, kann frühestens mit Ablauf der ersten Registrierungsfristen, also 2010, festgestellt werden, ob der eingesetzte Schrott als Recyclingmaterial von der Registrierungspflicht ausgenommen ist. 
Zwar sieht der Gießereiverband ebenso wie die für Kontrolle bzw. Vollzug der REACH-Verordnung verantwortlichen Landesbehörden die Aufgabe zur Vorregistrierung zur Sicherung der Verfügbarkeit des Recyclingmaterials bei den Schrotthändlern. Allerdings kann nicht sichergestellt werden, dass alle Schrotthändler eine solche auch tatsächlich vornehmen werden. Es bieten sich daher mehrere Handlungsmöglichkeiten an:
·
Entweder treten die Gießereien jeweils an jeden ihrer Schrotthändler heran und verlangen eine Bestätigung, dass eine Vorregistrierung vorgenommen wurde,

·
oder die Gießereien nehmen eine Vorregistrierung selbst vor. Nur hierdurch kann letztlich Rechtssicherheit erlangt werden, da die Bestätigungen der Schrotthändler rechtlich unverbindlich sind, und eine Kontrolle, ob tatsächlich eine Vorregistrierung vorgenommen wurde, nicht überprüfbar ist.   

Zum Verständnis: Das Stoffrecht REACH knüpft ausschließlich an die Registrierung bzw. Vorregistrierung von Stoffen, also den chemischen Elementen und ihren Verbindungen einschließlich ihrer Verunreinigungen an. Vorregistriert wird also nicht der „Schrott“, sondern das Element, aus welchem der jeweilige Schrott besteht. 
Eine Vorregistrierung von Schrott bedeutet daher regelmäßig die Vorregistrierung des Elements Fe. Eisen wird im Rahmen des IT-Systems REACH-IT, über das die Vorregistrierung vorgenommen wird, als sogenannter „Ein-Komponentenstoff“ vorregistriert. Etwas anderes kann allerdings für hochlegierte Stahlschrotte gelten, bei denen u.U. jedes einzelne Legierungselement gesondert vorregistriert werden muss. Nähere Ausführungen hierzu werden im Praxisbeispiel zur Vorregistrierung von Eisen (→ HS Nr. 11 a ) gemacht.
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